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Amtlicher Bekanntmachungsteil 

 
Bekanntmachung der Wahl des 5. Kinder-  

und Jugendparlaments 
 

 

Gemäß § 4 Absatz 1 der Satzung des Kinder- und Jugendparlaments Eichwalde vom 
23.12.2009 i. V. m. der 1. Änderungssatzung des Kinder- und Jugendparlaments der Ge-
meinde Eichwalde (1. KJP-Änderungssatzung) vom 27.02.2013 und der 2. Änderungssat-
zung des Kinder- und Jugendparlaments der Gemeinde Eichwalde (2. KJP-
Änderungssatzung) vom 27.11.2013 wird Folgendes bekannt gemacht: 
 
 
Der Wahltermin des 5. Kinder- und Jugendparlaments Eichwalde ist der 03.03.2016 

 

 
Wahllokal und Wahlzeit 
 

1. „ALTE FEUERWACHE“ 
Bahnhofstraße 79, 15732 Eichwalde  
von 09:00 bis 19:00 Uhr 

 
2. Humboldt-Grundschule Eichwalde 

Stubenrauchstraße 75-77, 15732 Eichwalde  
von 11:20 bis 12:10 Uhr 
 

 
Bis zum 18.02.2016 können sich alle Kinder- und Jugendliche  
 

- zwischen 10 und 21 Jahren,  
- die in Eichwalde wohnen,  
- in Eichwalde zur Schule gehen oder  
- in einem Eichwalder Verein Mitglied sind,  

 
als Kandidat in  
 

- der Humboldt-Grundschule,  
- im Club Eichwalde (August-Bebel-Allee 34) 
- im Rathaus Eichwalde (Frau Ritter, Zi. 210)  

 
aufstellen lassen.  
 
Am 16.02.2016 um 17:00 Uhr findet in der „ALTEN FEUERWACHE“ eine Wahlkampfparty 
statt, bei der sich alle Interessierten über die Kandidaten informieren können. 
 
Kontakt: 
E-Mail:   kjp@eichwalde.de 
 
 
 

mailto:kjp@eichwalde.de
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Nutzungsrecht der Grabstellen 
 

 
 
Das Nutzungsrecht für alle Grabstellen mit einer Ruhefrist vom 
 
 

01.01.1990 bis 31.12.2015 
 

 
ist mit Wirkung vom 31.12.2015 abgelaufen. 
 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Wahlgrabstellen nachzukaufen. Letzter Termin für 
einen Nachkauf ist der  
 
 
 

30.06.2016 
 

 
 
Alle bis zu diesem Termin nicht nachgekauften Wahlgrabstellen werden laut Fried-
hofssatzung eingeebnet. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ende des amtlichen Bekanntmachungsteils 
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Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde 
Tel.: 030/ 67502 - 0 / Fax: 030/ 67502 - 101 

500 Exemplare 

Das Amtsblatt für die Gemeinde Eichwalde ist im Rathaus der Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 
49, 15732 Eichwalde erhältlich. Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln 
oder im Abonnement unter vorgenannter Adresse bezogen werden. Auf das Erscheinungsdatum wird 
durch Aushang im Bekanntmachungskasten vor dem Rathaus der Gemeinde Eichwalde, Grünauer 
Straße 49, 15732 Eichwalde hingewiesen. Zusätzlich ist das Amtsblatt für die Gemeinde Eichwalde im 
Internet unter www.eichwalde.de abrufbar. 
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